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Gemeinde Graal-Müritz                                                                       Graal-Müritz, 20.01.2021 

SG Ordnung/Soziales           TOP 4.1. 

 

V o r l a g e 

zur Sitzung des Ausschusses für Wasser, Straßen- und Wegebau, 

Ordnung, Sicherheit und Verkehr 

am 04.02.2021 

 

Fahrradpiktogramme auf Gehwegen entlang der Landesstraße 

 

A)  Sachstandsbericht 

B)  Stellungnahme der Verwaltung 

C)  Finanzierung und Zuständigkeit 

D)  Umweltverträglichkeit 

E)  Beschlussvorschlag 

 

Zu A) 

In der vorherigen Sitzung dieses Ausschusses im Dezember wurde von der Verwaltung das 

Aufbringen von Fahrradtattoos, zwecks Klarstellung zur Benutzung von Gehwegen, 

ausführlich vorgestellt. Bei den Fahrradtattoos handelt es sich um eine Fahrbahn-

Dauermarkierung in weiß. Es wird ein Fahrrad-Piktogramm, welches durchgestrichen ist, in 

der Größe 700 x 500 mm, dargestellt. Hierbei handelt es sich um keine Fahrbahnmarkierung 

im Sinne der StVO. Eine verkehrsrechtliche Anordnung von der unteren Straßenverkehrs-

behörde ist entbehrlich. 

 

Eine Vorortsichtung der Gehwege entlang der Landesstraße 22 für mögliche Aufbringungs-

orte ergab eine Anzahl an Fahrradtattoos von insgesamt 51 Stck. Hierbei ist man zunächst 

davon ausgegangen, dass zwei Piktogramme an jeder Kreuzung bzw. an prägnanten Ein- u. 

Ausfahrten der Gehwege aus beiden Richtungen aufgebracht werden.  

 

 

 

 

 

Gehweg         Kreuzung/  Gehweg 

        Ein- Ausfahrt 

 

 

 

 

 

 

Nach umfangreicher Diskussion u.a. zur Klärung der Aufbringungsorte sowie zur 

Farbgestaltung, sollte diese Thematik mit weiteren eventuell eingebrachten 

Ideen/Vorschlägen in der Februar-Sitzung dieses Ausschusses erneut beraten werden. 
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Zu B) 
Die Verwaltung schlägt vor, dass statt der horizontalen Aufbringung (wie oben dargestellt) 

eine vertikale Aufbringung erfolgen sollte, so dass alle Piktogramme mit den Rädern 

Richtung Straße weisen. 

 

 

 

 

Gehweg    Gehweg 

 

 

 

     Straße 

 

So können die Anzahl/Standorte reduziert werden und es sollte sich auf die bedeutende 

Abschnitte der Gehwege beschränkt werden, auf denen erfahrungsgemäß oft mit Radfahrern 

gerechnet werden kann. 

 

Für je 1 Tattoo würden als Aufbringungsorte in Frage kommen:  

1. Ribnitzer Straße:  - nach Einmündung Straße Am Tannenhof 

- auf Höhe des Rathauses 

- Nähe Einmündung Mittelweg 

- Höhe Familienferienstätte St. Ursula 

2. Birkenallee:       - Höhe Zweiradhandel “Thon” 

- gegenüber Spielplatz Am Wasserturm 

- /Bahnhofstraße, Höhe alter Bahnhof 

3. Bahnhofstraße:     - Ein- und Ausgang vom Aldi 

- an der Querung zum Ostseering 

- zwischen Bushaltestelle und Teichweg 

4. Lange Straße:       - zwischen Penny-Markt und Bäckerei Hillebrand 

5. Rostocker Straße: - zwischen Haus des Gastes und Gartenstraße  

 

Weiterhin kann in diesem Zusammenhang die Promenade mit einbezogen werden. Hier 

könnten die Tattoos an den Zuwegungen Flunderweg, Felsenburgweg und Höhe ehem. Fritz 

Reuter Camp ergänzt werden.  

 

Dies ergibt dann eine Gesamtanzahl von 15 Stck. und kann bei weiteren Bedarf erhöht 

werden. 

 

Die Ausführung erfolgt in der Farbe weiß. Auch der Strich, der das Fahrrad kreuzt erscheint 

in weiß. Das Bestreben, Wichtiges in rot hervorzuheben, macht in der Praxis oft nicht viel 

Sinn. Die rote Farbe kann in der Umgebung untergehen, zumal es sich um eine rote 

Gehwegpflasterung handelt.  

 

Zu C) 

Die Zuständigkeiten liegen bei der Gemeinde Graal-Müritz, SG Bauamt, SG Ordnung & 

Soziales. Die Ausführung erfolgt durch eine externe Fachfirma. Die Kosten für das Material 

und die Aufbringung belaufen sich auf ca. 80,00 €/pro Fahrradpiktogramm zzgl. 

Baustelleneinrichtung und An- und Abfahrt.  
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Zu D) 

Keine Angabe möglich. 

 

Zu E) 

Der Ausschuss empfiehlt der Verwaltung die Aufbringung von Fahrradpiktogrammen, 

durchgestrichen, in der Farbe weiß, Größe 700 x 500 mm, an den unter Punkt B 

genannten Orten, an eine externe Firma zu beauftragen.  
 
 

 

gez. Birgit Pietsch 

SG Ordnung/Soziales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7 

 

Davon anwesend: _____ 

Ja-Stimmen:  _____ 

Nein-Stimmen: _____ 

Stimmenthaltungen: _____ 


